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AufgesundeneS Geld .

Allgemeine Verfügungen .
Nr . 52341 . IZ . Die Güterdienstinstruction , h . i . Abänderung des 55 Absatz 2

derselben betreffend .

Soweit nicht Kartirungsvorschriften des Versenders entgegenstehen oder soweit nicht zu den

einzelnen Verbandstarifen Anderes bestimmt ist , haben innerhalb eines Verbandes Badische Der -

bandstationen Sendungen nach fremden Nichtverbandstationen auf die in der Richtung nach der

Bestimmungsstation am weitesten gelegene fremde Verbandstation bezw . in Ermangelung einer solchen

auf die nach der geographischen Lage in Betracht kommende Badische Uebergangsstation und Badische

Nichtverbandstationen Sendungen nach Stationeil der Verbandsbahnen auf die in der Richtung nach

der Bestimmungsstation nächstgelegene Badische Verbandstalion bezw . in Ermangelung einer solchen

auf die nach der geographischen Lage in Betracht kommende Badische Uebergangsstation zu kartiren .

Welche Badische Stationen in die einzelnen Verbandstarife ausgenommen sind , wird jeweils durch

das Verordnungs - Blatt bekannt gegeben werden .

Den Dienststellen wird ein Deckblatt zu § . 55 Abs . 2 der Güterdienstinstrnction zugehen .

Welche diesseitige Stationen nach der jetzigen Sachlage in die verschiedenen Gütertarife als

Verbandstationen ausgenommen sind , ist aus einem sämmtlichen Güterstationen zugehenden Verzeich -
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nisse zn entnehmen . Dasselbe wird den Dienststellen in der gleichen Anzahl zugetheilt wie die

Güterdienstinstruction .

Karlsruhe , den 4 . September 1882 .

Generaldirection der Groß herzoglich Badischen Staatseisenbahnen .

I . A . d . B .D .
Schneider .

Nr . 52481 . 6 .O . Die Abhaltung der Aspirantenprüfung betreffend .

Mit Bezug auf § . 5 der Verordnung Großh . Ministeriums der Finanzen vom 19 . Mai v . I .

( Verordnungs - Blatt Nr . 26 ) wird hiermit bekannt gegeben , daß dieses Spätjahr erstmals eine

Eisenbahn - Aspirantenprüfung abgehalten werden wird , deren Beginn auf

Montag den 23 . October d. I .

festgesetzt ist .

Diejenigen Eisenbahnkandidaten , welche den Voraussetzungen der obigen Verordnung entsprechen

und sich dieser Prüfung unterziehen wollen , haben ihre bezüglichen Gesuche durch Vermittelung der

Vorgesetzten Dienststellen , welche sich unter Beifügung der Personalakten über Leistung und Führung

und die bisherige Verwendung der Betreffenden näher zu äußern haben , spätestens bis 10 . October

d. I . anher einzureichen .

Karlsruhe , den 5 . September 1882 .

Generaldirection der Groß herzoglich Badischen Staatseisenbahnen .

I . V . d . G.D.
Schupp .

Nr . 52482 . 6 .1) . Die Abhaltung der Assistentenprüfung betreffend .

Der Beginn der Assistentenprüfung für den Eisenbahn - und Telegraphendienst im Spätjahr

d . I . ist auf
Montag den 6 . November d . I .

festgesetzt .

Hiezu werden alle diejenigen Gehilfen diesseitiger Verwaltung zugelassen , welche den Bedin¬

gungen des § . 18 der Verordnung Großh . Ministeriums der Finanzen vom 19 . Mai v . I . (Ver¬

ordnungs -Blatt Nr . 26 ) entsprechen .

Die Anmeldungen zur Prüfung , welchen die Vorgesetzten Dienststellen nähere Äußerung darüber ,

ob die betreffenden Gehilfen den Voraussetzungen der gedachten Verordnung , namentlich hinsichtlich

der Leistungen und der Führung entsprechen , sowie die Personalakten beizufügen haben , sind längstens

bis zum 15 . October d . I . anher einzureichen .

Karlsruhe , den 5 . September 1882 .

Generaldirection der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .

I . V. d. G.D.
Schupp .
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Sonstige Bekanntmachungen .
Personenverkehr .

Nr . 52505 . 8 . Im Tarif für den Badisch -Hessischen
Personenverkehr via Mannheim und via Eberbach vom 1 .
Juni 1882 ist auf Seite 2 zu bemerken , daß die Giltig¬
keitsdauer der Retourbillete für den Verkehr via Mann¬
heim 2 Tage beträgt . Auf Seite 4 unter 6 des gleichen
Tarifs ist im zweiten Absatz hinter den Worten „für
solches "

einzuschalten : „ unter Annahme eines Minimal¬
gewichts von 30 Kg für jede Sendung " .

Thier - rc . Beförderung .
Nr . 52503 . 8 . Die Großh . Bahnämter werden ver¬

anlaßt , die Anlagen L und b'
zum internen Tarif für die

Beförderung von Leichen, Fahrzeugen und lebenden Thieren
vom 1 . Januar 1881 ( Seite 52 — 56 ) rücksichtlich der
dermaligen Einrichtungen der unterstellten Bezirksstationen
einer Prüfung zu unterziehen und etwaige hierbei konstatirte
Abweichungen innerhalb 4 Wochen zu unserer Kenntniß
zu bringen .

Güterverkehr .
Nr . 51638 . 8 . Im Verkehr nach den Belgischen See¬

häfen wird der Artikel Schwerspath pulverisirt ( auch ver¬
packt) insofern derselbe zum Export bestimmt ist , zu den
Taren des Specialtarifes III abgefertigt .

Auf Seite 52 des Tariheftes I für den Bclgisch - Süd -
westdeutschen Verkehr ist hievon Vormerkung zu machen .

Nr . 51848 . 8 . Im Rheinisch - Westfälisch - Badischen
Gütertarif vom 1 . Juli l. I . und in den Jnstradirungs -
vorschriften hiezu sind folgende Berichtigungen handschriftlich
vvrzunehmen und zwar :

im Tarifheft 2
Seite 14 : Duisdorf -Brettcn km 492 in 292 ,

„ 26 : Kottensorst - „ „ 499 „ 299 ,
„ 29 : Meckenheim - „ „ 504 „ 304 ,
„ 102 : Kaldenkirchen km und Frachtsätze gleichzustellenmit Kaldenkirchen im Heft 4 , außerdem Ausn -

Tarif 4 : 0,86 in 0,85 ;
im Tarishest 4

Seite 72 : Altenessen - Eberbach Sp . T . III 1,98 in 0,98 ,
„ 94 : Gcrlingcn -Jagstfcld „ „ „ 1,97 „ 0,97 ,
„ 96 : Herne -Emmendingen „ „ „ 1,05 „ 1,35 ,
„ 106 : Langendrcer -Jagstscld „ „ „ 1,71 „ 1,07 ;

in den Jnstradirungsvorschriften zu den Heften 2 u . 5
Seite 44/45 unter Triberg und Villingen ist in Gruppe 13

und 14 : Sierck - Kehl und in Gruppe 15 :
Conz -Saargemünd -Kehl nachzurragen ;

in den Jnstradirungsvorschriften zu den Heften 3 u . 4
Seite 3 bezw . 4 hat der Stationsname Steele unter

Elberfeld statt unter Köln ( rechtsrheinisch ) in
Fetlschrift zu erscheinen -

Nr . 51925 . 8 . Der Macklot '
schen Druckerei in

Karlsruhe ist die Erlaubniß zum Druck und Verkauf von
Frachtbriefen und Deklarationen für den Verkehr mit Fran¬
zösischen, Belgischen und Italienischen Bahnen sowie von
Deklarationen für den Verkehr mit Oesterreich - Ungarn
ertheilt worden .

In der Dienstanweisung I zum internen Gütertarif ist
hiervon Vormerkung zu machen .

Nr . 51967 . 8 . Nach den von der Französischen Ost¬
bahn berührten Departements ist vom 3 . September ab
der Transport von Wild wieder gestattet .

Nr . 52244 . 8 . Zum Mitteldeutschen Tarifheft Nr . 5
ist mit Giltigkeit vom 10 . September l . I . der Nach¬
trag XI ausgegcben .

Nr . 52245 . 8 . Zum Thüringisch -Bayerisch -Württem -
bcrgischen Gütertarif , Tarifheft Nr . 2 , ist mit Giltigkeit
vom 1 . September l . I . der Nachtrag XIII erschienen und
gleichzeitig die Dienstanweisung Nr . 33 / 34 auSgegebe »
worden .

Die betreffenden Dienststellen erhalten die erwähnten
Drucksachen k. H . zugestellt .

Nr . 52348 . 8 . Mit Giltigkeit vom 10 - September1882 treten für die Artikel „ Anilinabfallsäure und Kam -
mersäurc " in Wagenladungen von mindestens 10 000 KZoder Zahlung der Fracht für dieses Gewicht die folgenden
AuSnahmesätze in Kraft -

Von Käserthal ( Wvhlgelegen ) und Waldhof , Stationen
der Hessischen Ludwigsbahn , nach :
Konstanz . . . . 0,97
Schasfhansen . . . 0,92
Singen . . . . 0,87
WaldShut . . . . 0,97

für je 100 KZ .

iS
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Nr . 52416 . 8 . Die in dem Reerpeditionstarife für

den Transport roher Baumwolle ab 8s IILvrs bezw .

Amanweiler Grenze und Altmünsterol Grenze nach Süd¬

badischen Stationen ( vom 15 . Februar l . I .) vorgesehenen

Frachtsätze Amanweiler Gr . - Hvhenkrähen sind mit Wir¬

kung vom 30 . v . M . an auf 17,73 für 5000 und

17,13 für 10000 KZ herabgesetzt worden .

Nr . 52418 . 8 . Für die Leitung des directen Güter¬

verkehrs zwischen Deutschland und Italien via . Gotthard

gelangt eine zweite vom 1 . September 1882 datirte Auf¬

lage der Jnstradirungsvorschriften zur Ausgabe , welche

gegenüber der ersten Auflage vom 1 . Juni l . I . mehrfache

Äcnderungen und Ergänzungen in der Jnstradirung des

Transitverkehrs durch Baden enthält .

Nr . 52419 . 8 . Die betheiligten Dienststellen werden

in Kcuntniß gesetzt , daß mit der am 6 . September l . I .

beginnenden directen Abfertigung des Güterverkehrs zwischen

Deutschland und Italien via Gotthard die nachbezeichneten

Tarife und Frachtsätze für den Güterverkehr mit Italien

und Triest rc . vis . Brenner für die Badische Bahn ausge¬

hoben werden :

1 . Allgemeiner Tarif für den Deutsch -Italienischen Güter¬

verkehr vom 1 . October 1880 sanimt Nachträgen ,

mit Ausnahme der Taren Venedig - Mauer

des Ausnahmetarifs Nr . 9 für Sämereien ,

welche auch bis auf Weiteres in Geltung

bleiben ;
2 . Ausnahmetaris für die Beförderung in Eilfracht von

Lebensmitteln in vollen Wagenladungen aus Italien

nach Deutschland vom 1 . October 1880 sammt Nach¬

trägen ;
3 . Allgemeiner Tarif für den directen Jtalienisch - Schwei -

zerisch-Südbadischen Güterverkehr vom 1 . Dezember

1881 ;
4 . Spezialtarif für die Beförderung roher Baumwolle

ab Italienischen Hafenstationen nach Konstanz rc.

vom 1 . Dezember 1881 ;
5 . die mit Verfügung Nr . 60212 . 8 . ( Verordnungs -

Blatt Nr . 57 von 1881 ) eingeführten Frachsätze Lahr -

Lindau für Cichorientranspvrte nach Italien :

6 . Spezialtarise für Getreidetransporte ab Italienischen

Binnenstationen und Hafenplätzen nach Konstanz rc .

vom 21 . Januar 1879 ;
7 . ReerpeditionStarif für den Jtalienisch -Schweizerisck -

Südbadischen Güterverkehr vom 15 . Juni 1878 nebst

Nachtrag I vom I . September 1878 ;
8 . Allgemeiner Tarif für den directen Südösterreichisch -

Schweizerisch - Südbadischen Güterverkehr vom 1 . De¬

zember 1881 ;
9 - die Frachtsätze für rohe Baumwolle ab Triest und

Fiume nach Konstanz rc. des bezüglichen Spezial¬

tarifs vom 10 . October 1880 und

10 . Spezialtarif für Getreidetransporte von Triest und

Fiume nach Konstanz rc . vom 1 . Februar 1879 .

Nr . 52420 . 8 . Mit sofortiger Wirksamkeit treten die

im Thcil III des Deutsch -Italienischen Gütertarifs der Gott -

hardroute unter Ausnahmetarif Nr . 19 für Metalle und

metallurgische Erzeugnisse enthaltenen Schnitttaren für die

Strecken nördlich von Chiasso als Taren für Locarno , Sta¬

tion der Gotthardbahn , mit Beschränkung auf solche Eisen -

rc.- Sendungen in Kraft , welche nach weitergelegenen Ufer¬

stationen des Langensees bestinimt sind .

Die Beförderung dieser Sendungen vom Bahnhof zum

See in Locarno wird von der Gotthardbahn unentgeltlich

bewirkt .
Die hiernach auf Locarno abgefertigten Eisen - rc .-Sen -

dungen sind besonders nachzuweisen . Die Station Mann¬

heim hat solche Sendungen in die zufolge diesseitiger Ver¬

fügung Nr . 50227 . 8 . Verordnungs - Blatt Nr . 49 vom

l . I . zu führende besondere Nachweisung für Kohlensen¬

dungen unter eigener Rubrik aufzunehmen .

Materialsachen .

Nr . 51325 . Die Wagen der Ungarischen West¬

bahn sowie jene der Ungarischen Staatsbahnen

dürfen bis auf Weiteres weder auf dem Rückwege über die

Heimathbahn hinaus beladen , noch behufs der Nückbeladung

wcitergesendet oder auf Seitenrouten abgelenkt , auch nicht

mit der ursprünglichen Ladung über die Bestimmungsstation

weiter gesendet werden .

Nr . 51551 . 8 . Die mit der Prägung
« . v.

dnrx

versehene Plombirzange der Station Insterburg ist ab¬

handen gekommen ; bei etwaigem Vorkommen einer Plom -

birung mit dieser Zange ist Anzeige zu erstatten .



Die jetzt in Gebrauch befindlichen Zangen tragen die

Prägung :
L. « .

Imliidmx oder Illster -
durs oder

L.

Nr . 52196 . L . Vom 1 . September l . I . ab haben
die Vorschriften für die gegenseitige Wagenbenützung der
Preußischen Staats - und unter Staatsverwaltung stehenden
Eisenbahnen ( s. Verordnungs - Blatt vom v . I . Seite 92 )
auch für die Wagen der Saal - Eisenbahn gleichmäßig
in Anwendung zu kommen .

1 . Für den Empfang sind nach Bahnen « nd Routen

getrennte Rechnungshefte zu fertigen .
2 . Für den Versandt ist unter ausschließlicher Verwen¬

dung des kleinen Jmpressenformulars für jede Em¬
pfangsstation eine besondere Nachweisung vorzulegen .

3 . Auf den Nachweisungen sind die tarifmäßigen Routen
vollstängig anzugeben .

4 . Die mit dem Transitstempel versehenen Frachtkarten
der Seehafentaris -Stationen , sowie die nach den letztem
abgesertigten und von da zur Weiterbeförderung kom¬
menden Sendungen sind getrennt von dem Lokalver¬
kehr der betreffenden Stationen zu rapportiren .

Nr . 52523 . L . Nach Mittheilung der Königl . Eisen -
bahndirection Köln — linksrheinisch — sind dreiachsige
Wagen auch von der Trajectirung zwischen Bonn und
Oberkassel ausgeschlossen.

In der Sammlung von Vorschriften für die betriebs¬
sichere Beschaffenheit re . der Wagen ist unter § . 10 Seite 15
entsprechende Notiz aufzunehmen .

Rechnungswesen .
Nr . 50635 . R . Die zur Dccreturertheilung anher

vorzulegenden Taglohnzettel über Dienstversehung auf un¬
besetzten Bahn - oder WeichenwärterSpostcn haben in Zukunft
den Namen deö letzten etatmäßigen Inhabers der erledigten
Station sowie die Ursache der Vakanz zu enthalten , even¬
tuell unter Hinweisung auf Nr . und Datum des Erlasses
der Generaldirection , mit welchem die Personalveränderung
aus der betreffenden Station angeordnet wurde .

Nr . 51548 . K . Die Versandtrechnungen der Belgisch -
und Englisch - Südwestdeutschen Verkehre sind vom Rech¬
nungsmonat September l . I . an am 5 . statt , wie bisher ,
am 10 . des auf den Rechnungsmonat folgenden Monats
zur Vorlage zu bringen .

Im Geschästskalender ist hievon unter O .Z . 62 und 63
entsprechende Vormerkung zu machen .

Gleichzeitig werden bezüglich der Rechnungsstellung fol¬
gende Anordnungen getroffen bezw - in Erinnerung gebracht :

Mittheilungen .
Nr . 51813 . L . Am 1 . September l . I . ist die dem

Königlichen Eisenbahn - Betriebsamte Hagen unterstellte
4,4 km lange Bahnstrecke Gevelsberg - Haufe - Voerde mit
den Stationen Milspe Thal und Voerde sowie die dem König¬
lichen Eisenbahn - Betriebsamt Cassel (L .L1.) unterstellte
6,7 Lm lange Bahnstrecke Menden -Hemer mit der Station
Hemer und der Personenhaltestelle Oese in Betrieb genommen
worden .

Nr . 52501 . L . Die zum Bezirk der Königl . Eisen -
bahn - Dircction Bromberg gehörige bisherige Personenhalte¬
stelle „ Cüstriner Vorstadt " ist mit dem 1 . September
l . I . für den gesammten Stück - und Wagenladungs - Güter¬
verkehr eröffnet worden .

Ausgefundenes Geld .

Es wurde aufgcfunden :
am 30 . August im Bereiche des Bahnhofes Singen

der Betrag von 1 95 V
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